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Übersicht: 
 
Personen, die in der Nähe oder an unter Spannung stehenden Teilen elektrischer Anlagen 
arbeiten, müssen gegen die Auswirkungen möglicher elektrischer Lichtbögen geschützt 
werden. Alle diese Arbeiten müssen zuerst einer Risikoanalyse unterzogen werden, und es 
sollten die bestmöglichen anlagentechnischen und organisatorischen Sicherheitssysteme 
eingesetzt werden, um die Risiken auf ein größtmögliches Mindestmass zu reduzieren. Erst in 
letzte Linie sollte der Schutz durch persönliche Schutzausrüstungen (PSA) in Form von 
Schutzkleidung erfolgen.  
 
Zur Prüfung der Eignung der PSA werden derzeit in Deutschland vier verschiedene 
Störlichtbogenprüfverfahren verwendet, wobei sich die Verfahren hinsichtlich des 
Prüfaufbaus, der elektrischen Parameter sowie den Bewertungskriterien unterscheiden. Nur 
zwei dieser Verfahren sind normativ verankert (siehe Verfahren 2.1, 2.2). Von den anderen 
beiden Verfahren ist eines in einer Prüfvorschrift verankert (siehe Verfahren 2.3), das andere 
vom Verfahren her festgelegt (siehe Verfahren 2.4). Als Konsequenz sehen sich der 
verantwortliche Mitarbeiter, der nach Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) §5 [1] eine Beurteilung 
der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundene Gefährdung zu ermitteln hat, der 
Anwender der Schutzkleidung sowie dessen Hersteller einer für manche schwer 
verständlichen Vielfalt von Prüfverfahren ausgesetzt. Insbesondere sind die  
Interpretationsmöglichkeiten der Prüfparameter und deren Relation zu den Parametern am 
tatsächlichen Arbeitsort für viele ein Problem.  
 
Zur Klärung dieses nicht befriedigenden Zustandes werden im Folgenden die vier 
verschiedenen Verfahren und deren Anwendungsbereiche sowie Wirkmechanismen 
beschrieben und verglichen. Der Einfluss einzelner Prüfparameter wird anhand von 
Beispielen aufgezeigt. Basierend auf den Ergebnissen sowie dem Wissen aus langjähriger 
Prüfpraxis und Schadensereignissen werden Ableitungen für die Prüfungen und deren 
Dokumentation gegeben. Abschließend werden Ansätze sowie Hinweise für weitergehende 
Prüfungen dargelegt. 
 
1. Einleitung 
 
Für die Durchführung von Störlichtbogenprüfungen stehen folgende Prüfverfahren zur 
Verfügung: Als normatives Verfahren sind die DIN IEC 61482-1-1, Entwurf VDE 0682-306-
1-1:2006-06 („Offener Lichtbogentest“)1 [2] sowie die DIN EN 61482-1-2, VDE 0682-306-1-
2:2007-12 („Boxtest“) [3] zu nennen. Die DIN IEC 61482-2, Entwurf VDE0682-306-2:2006-
06 enthält die Leistungsanforderungen für Schutzkleidungen, die nach einem der beiden 
Verfahren geprüft worden sind. Nicht normativ sind die Prüfverfahren PIP001 [4] der RWE 
Eurotest GmbH sowie das IPH-Prüfverfahren [5] der IPH Berlin GmbH.  

                                                 
1 Der Normentwurf IEC 61482-1-1/CDV, im Wesentlichen identisch mit ASTM F 1959-99, ist die Revision von IEC 61482-1:2002, im 
Wesentlichen identisch mit ASTM F 1959-05. Prüfungen nach IEC 61482-1:2002 und IEC 61482-1-1/CDV werden entweder von 
Kinectrics, Toronto, Canada oder  von DuPont International Operations Sàrl, Genf, Schweiz in Zusammenarbeit mit CEF, Morges, Schweiz 
durchgeführt. 
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Die einzelnen Verfahren unterscheiden sich dabei nicht nur in ihren Prüfaufbauten, den 
elektrischen Parametern und den Bewertungsverfahren, sondern auch bezüglich ihrer 
Anwendbarkeit auf bestimmte Produkte hin. So sind die Verfahren teilweise für die Prüfung 
von Stoffen und Schutzkleidung ausgelegt, teilweise aber auch nur für die Prüfung von 
Schutzkleidung. Keines der vier Verfahren ist derzeit für die singuläre Prüfung von 
Handschuhen oder Gesichtsschutzeinrichtungen ausgelegt2. In allen Fällen wird ein 
prospektiver Kurzschlussstrom definierter Stärke bei kurzgeschlossenen Elektroden 
eingestellt. Die Zündung des Lichtbogens erfolgt durch das Kurzschließen der Elektroden 
mittels eines dünnen Zünddrahtes. Der sich bei der Prüfung einstellende Lichtbogenstrom ist 
geringer als der prospektive Kurzschlussstrom und weist ein nichtlineares Verhalten und 
einen zeitabhängigen Widerstand auf. Allen Verfahren ist weiterhin gemein, dass eine visuelle 
Bewertung des Prüflings erfolgt. Bei drei Verfahren (2.1, 2.2, 2.3) wird zusätzlich anhand 
einer kalorimetrischen Messung, die auf den Menschen einwirkende Wärmeenergie bestimmt 
und eine Aussage zu möglichen Verbrennungen zweiten Grades gewonnen. 
 
2. Verfahren der Störlichtbogenprüfung 
 
2.1 DIN IEC 61482-1-1, Entwurf VDE 0682-306-1-1:2006-06 

(„Offener Lichtbogentest“) 
 
Als „Offener Lichtbogentest“, oder DuPontÔ  3 ArcManÔ  für den Prüfaufbau von DuPont, 
wird das Prüfverfahren nach DIN IEC 61482-1-1, Entwurf VDE 0682-306-1-1:2006-06 
bezeichnet. Es handelt sich dabei um eine koaxiale, einphasige Prüfanordnung entsprechend 
Bild 1. Der Lichtbogen wird zwischen zwei Edelstahlelektroden mit einem Abstand von 
30 mm bis 300 mm im Zentrum der Anordnung gezündet. Es können auch Aluminium- oder 
Kupferelektroden verwendet werden, um etwa die Auswirkungen von heißen Metallpartikel 
und -spritzern zu untersuchen. Der prospektive Kurzschlussstrom kann zwischen 1 kA und 
20 kA eingestellt werden. Die Prüfspannung muss ausreichend sein, um einen Lichtbogen 
über den jeweiligen Elektrodenabstand aufrechtzuerhalten (typischerweise zwischen 400 V 
und 700 V). Über die Brenndauer des Lichtbogens wird die Einwirkenergie auf die 
Oberfläche des zu prüfenden Materials oder der Schutzkleidung variiert (typischerweise 
zwischen 200 ms und 2000 ms). 
 

a)   b)  
 
Bild 1: Prüfaufbau nach DIN IEC 61482-1-1, Entwurf VDE 0682-306-1-1:2006-06. 
 
                                                 
2 IEC 61482-1 oder IEC 61482-1-1/CDV, beide im Wesentliche identisch mit ASTM F 1959-99 und ASTM F 1959-05, lassen sich durch das 
Hinzufügen eines Prüfkopfs zu einem Prüfverfahren für Gesichtsschutz entsprechend ASTM F 2178-02  aufrüsten. 
3 DuPont™ und Arc-Man® sind Marken oder eingetragenen Marken von DuPont oder seinen Tochtergesellschaften. 
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Um das Elektrodenpaar werden um 120° versetzt drei Prüflinge platziert. Für die Prüfung von 
Stoffen werden entsprechende Proben auf vertikale Platten mit den Abmessungen 
550 mm x 200 mm angeordnet, in die zwei Kalorimeter entsprechend Bild 1b eingebracht 
sind. Die Platten werden in einem Abstand von 200 mm bis zu 600 mm zu dem 
Elektrodenpaar justiert. Üblich sind 300 mm. Neben den Platten befindet sich in gleicher 
Ebene zu jeder Seite ein weiteres Kalorimeter, das der direkten Lichtbogenexposition 
ausgesetzt ist. Über die direkt exponierten Kalorimeter erfolgt eine Messung der tatsächlichen 
Einwirkenergie. Für die Bestimmung des ATPV-Wertes (Arc Thermal Performance Value) 
soll der Lichtbogenstrom 8 kA, der Abstand zwischen zwei Edelstahlelektroden 300 mm, der 
Abstand vom Lichtbogen zur Oberfläche des Prüflings 300 mm sein. Der ATPV Wert gibt 
den Gesamtbrennwert, d. h. die Einwirkenergie (kW×s/m2) an, bei der die Wahrscheinlichkeit 
50 % beträgt, dass das Gewebe vor Brandverletzungen zweiten Grades schützt. Der für jede 
Stoffprobe charakteristische ATPV Wert wird aus den gemessenen, kalorimetrischen Werten 
der direkt exponierten und der durch die Stoffproben verdeckten Kalorimetern  bei Prüfungen 
mit verschiedener Brenndauer des Lichtbogens berechnet. Aus statistischen Gründen müssen 
hierfür mindestens 20 Stoffproben geprüft, somit 7 Lichtbogenschüsse durchgeführt werden. 
Es wird auch gefordert, dass es bei der Beanspruchung der Stoffproben mit Einwirkenergien 
im Bereich des ATPV-Wertes zu keinem Nachbrennen länger als 5 s und nicht zu 
durchgehenden Durchbrüchen kommt.  
 
Anstelle der Prüfung von Stoffen kann auch die komplette Schutzkleidung oder 
Kombinationen von Schutzkleidung geprüft werden. Für jede Prüfung sind dann bis zu drei 
Vielfach-Sensor-Kleiderpuppen zu verwenden und ebenfalls in einem Abstand von 
mindestens 120° anzuordnen. Jede Kleiderpuppe hat vier Thermosensoren. Zusätzlich ist je 
ein Thermosensor auf den beiden Seiten der Kleiderpuppe angeordnet. Als Kleiderpuppe ist 
ein männlicher Puppentorso der Größe L mit einem Brustumfang von (1067 ±25) mm, 
bestehend aus einem nicht leitfähigen Glasfaseraufbau mit hochtemperaturbeständigem 
Kunstharz oder aus anderen, nicht leitfähigen, flammhemmenden hochtemperaturbeständigen 
Materialien zu verwenden. Die Kleiderpuppe steht aufrecht, so dass der Prüfling in Brusthöhe 
den geringsten Abstand zur Mittellinie des Lichtbogens aufweist. Die Kleiderpuppe  kann mit 
einem Prüfkopf ergänzt werden, der Thermosensoren im Bereich der Augen, des Mundes und 
des Kinns aufweist, um Prüfungen von Gesichtsschutz nach ASTM F2178-02 [6] zu 
ermöglichen. 
 
Der ATPV-Wert einer Kleidung kann im Prinzip auch durch Prüfungen der Kleidung mittels 
der Kleiderpuppe bestimmt werden. Nur wäre dies kostspieliger, weil aus statistischen 
Gründen mindestens 20 Kleidungsmuster verwendet werden müssten. Daher wird der ATPV-
Wert einer Kleidung üblicherweise so bestimmt, dass erst der ATPV-Wert des Stoffsystems 
bestimmt wird und anschließend eine Prüfung der aus diesem Stoffsystem gefertigten 
Kleidung bei einer Einwirkenergie, die dem ATPV-Wert gleich ist, durchgeführt wird. Dabei 
wird dann vor allem auf das Gesamtverhalten der Kleidung geachtet, wie etwa zum Beispiel, 
ob die Kleidung nach der Prüfung auch leicht geöffnet werden kann. 
 
Entsprechend DIN IEC 61482-2, Entwurf VDE0682-306-2:2006-06 [7] muss der ATPV eines 
Stoffes mindestens 4 cal/cm2 sein und die daraus gefertigte Kleidung den visuellen „Offenen 
Lichtbogentest“ bestehen, damit Kleidung aus diesem Material als „Schutzkleidung gegen die 
thermischen Auswirkungen eines Lichtbogens“ bezeichnet werden kann (oder der Stoff und 
die Kleidung muss mindestens die Klasse 1 des „Boxtestes“ bestehen (siehe Abschnitt 2.2)). 
NFPA 70E definiert vier Hazard/Risk Classes (HRC) für Arbeiten unter Spannung, je nach 
der Einwirkenergie (HRClass 1 bis 4).  
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Mit Hilfe der ATPV Werte kann der verantwortliche Mitarbeiter eine qualitative Zuordnung 
von geeigneter PSA zu den von ihm in der Gefahrenanalyse ermittelten Gefahren in Form von 
Einwirkenergien durchführen. Die Einwirkenergien, welche bei den von ihm geplanten 
Arbeiten unter Spannung auftreten können (z. B. in welche Hazard/Risk Class diese Arbeiten 
fallen), können etwa durch Berechnungen nach IEEE 1584 [8] ermittelt werden. Es sind dann 
die entsprechende Schutzkleidung oder Schutzkleidungskombinationen auszuwählen, die 
einen ATPV-Wert oberhalb der durch die Risikoanalyse ermittelten Einwirkenergien haben. 
 
2.2 DIN EN 61482-1-2, VDE 0682-306-1-2:2007-12 („Boxtest“) 
 
Bei dem „Boxtest“ nach DIN EN 61482-1-2, VDE 0682-306-1-2:2007-12 wird ein 
einphasiger Prüfaufbau entsprechend Bild 2 verwendet. Er besteht aus der vertikalen 
Anordnung eines Elektrodenpaares, zwischen denen der Lichtbogen gezündet wird. Die 
Leerlaufspannung beträgt 400 V (50 Hz) und der Elektrodenabstand 30 mm, wobei die obere 
Elektrode aus Aluminium und die untere Elektrode aus Kupfer besteht. Beide Elektroden 
weisen ein Sackloch auf, um einen stabilen Lichtbogen über die Dauer von 500 ms zu 
erzeugen. Das Elektrodenpaar ist in einer parabolförmigen Gipsbox angeordnet, die den 
Elektrodenraum dreiseitig umschließt und nach oben und unten durch eine isolierende Platte 
abgeschlossen ist. Lichtbogenemission und Wärmestrom werden fokussiert und entsprechen 
maximalen bzw. extremen Wirkungen unter den betreffenden Bedingungen. Die Prüfung 
berücksichtigt nicht nur die gerichtete Wärmewirkung, sondern auch die Wirkung heißer 
Metallpartikel und -spritzer, die reale Störlichtbogenvorgänge ebenfalls begleiten. Nach Norm 
kann zwischen zwei Prüfschärfegraden ausgewählt werden. Diese Prüfschärfegrade 
unterscheiden sich nur in der Stärke des prospektiven Kurzschlussstromes (Klasse 1: 4 kA, 
500 ms, Klasse 2: 7 kA, 500 ms). Der Prüfschärfegrad sollte entsprechend der 
Gefährdungsbeurteilung und für den späteren Einsatz der Schutzkleidung ausgewählt werden.  
 

a) 

 

 b)   c)  
 
Bild 2: Prüfaufbau nach DIN EN 61482-1-2, VDE 0682-306-1-2:2007-12. 
 
Gegenüber der Öffnung wird eine vertikale Platte mit den Abmessungen 400 mm x 400 mm 
angeordnet, in die zwei Kalorimeter entsprechend Bild 2c eingebracht sind. Für die 
Beurteilung von Stoffen werden diese auf die vertikale Platte über die Kalorimeter gespannt 
und in einem horizontalen Abstand von 300 mm zu dem Elektrodenpaar angeordnet. Anhand 
der ermittelten Wärmestromdichten wird beurteilt, ob der Träger einer Kleidung aus diesem 
Stoff Verbrennungen zweiten Grades erlitten hätte. Gefordert wird auch, dass es zu keinem 
Nachbrennen von länger als 5 s und keinen durchgehenden Durchbrüchen des Stoffes kommt. 
Weiter kann anstatt der vertikalen Platte ein Kleiderpuppentorso in 300 mm Abstand zu dem 
Elektrodenpaar platziert werden. In diesem Fall wird die konfektionierte Kleidung rein visuell 
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bewertet. Eine kalorimetrische Messung erfolgt nicht; es wird auf das Gesamtverhalten der 
Kleidung geachtet, ob z. B. die Kleidung nach der Prüfung leicht geöffnet werden kann. 
Entsprechend DIN IEC 61482-2, Entwurf VDE0682-306-2:2006-06 muss ein Stoff und die 
daraus gefertigte Kleidung mindestens den „Boxtest“ Klasse 1 bestehen, damit Kleidung aus 
diesem Material als „Schutzkleidung gegen die thermischen Auswirkungen eines 
Lichtbogens“ bezeichnet werden kann (oder der Stoff muss mindestens einen ATPV-Wert 
von 4 cal/cm2 haben und die daraus gefertigte Kleidung den entsprechenden „Offenen 
Lichtbogentest“ bestehen (siehe Abschnitt 2.1)). 
 
2.3 PIP001 nach RWE Eurotest GmbH 

 
Mit dem dreiphasigen Prüfverfahren nach Bild 3 der RWE Eurotest GmbH wird 
konfektionierte Schutzkleidung qualifiziert. Für die Prüfung wird ein Hausanschlusskasten, 
Typ KH 00 100-A nach DIN 43627 mit der baulichen Ausführung nach DIN VDE 0660-505 
mit drei zu den unteren Enden konisch verlaufenden Sammelschienen aus warmgewalztem 
Flachstahl 40 mm x 5 mm DIN 1017-Ust 37-2 verwendet. Der untere Spalt zwischen den 
Elektroden beträgt dabei maximal 5 mm. Für die Prüfung wird der Deckel des 
Hausanschlusskastens entfernt. Der Prüfaufbau wird in einer nachgebildeten Raumecke 
entsprechend mit Konstruktionen aus nicht brennbarem Material für die Vorder- und 
Seitenwand sowie der oberen Abdeckung angebracht. Die Leerlaufspannung beträgt 
400 V (50 Hz) und der prospektive Kurzschlussstrom 10 kA; in jeder Phase muss die 
Stromstärke innerhalb von 0 % bis +5 % eingehalten werden. Die Stromflussdauer beträgt 
üblicherweise 1000 ms. Lichtbogenemission und Wärmestrom werden bei dieser 
Prüfanordnung ebenfalls fokussiert und entsprechen maximalen bzw. extremen Wirkungen 
unter den betreffenden Bedingungen. Die Prüfung berücksichtigt gleichfalls nicht nur die 
gerichtete Wärmewirkung, sondern auch die Wirkung heißer Metallpartikel und -spritzer, die 
reale Störlichtbogenvorgänge ebenfalls begleiten. 
 

a)    b)   c)  
 
Bild 3: Prüfaufbau nach RWE Eurotest PIP001. 
 
Für die Positionierung des Prüflings dient eine Versuchspuppe der Größe 176 bis 186 cm aus 
nicht entflammbarem Material, die im Bereich des Oberkörpers mit 6 bis 8 und an den Armen 
mit jeweils 2 Kalorimetern zur Wärmestromdichtemessung bestückt ist. Die vollständig 
angezogene Versuchspuppe wird in einem horizontalen Abstand von 300 mm zu den 
Elektroden vor dem Hausanschlusskasten positioniert. Anhand der ermittelten 
Wärmestromdichten wird beurteilt, ob der Träger der Kleidung Verbrennungen zweiten 
Grades erlitten hätte.  
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Weiterhin erfolgt eine visuelle Bewertung der Schutzkleidung nach folgenden Kriterien: 
 

- kein Nachbrennen länger als 5 s 
- keine durchgehenden Durchbrüche größer 10 mm 
- mögliches Öffnen der Kleidung 
- keine Wärmestromdichten, die auf Verbrennungen zweiten Grades schließen lassen 

 
Eine Bewertung von Stoffproben ist in diesem Prüfverfahren nicht vorgesehen, jedoch analog 
zum „Boxtest“ nach DIN EN 61482-1-2, VDE 0682-306-1-2:2007-12 einfach zu 
realisieren [9]. 
 
2.4 IPH-Prüfverfahren 
 
Bei dem dreipoligen IPH-Prüfverfahren sollen Störlichtbögen in Prüfaufbauten entsprechend 
Bild 4a und 4b verwendet werden. Der Prüfaufbau entsprechend Bild 4a bezweckt eine NS-
Schaltanlage nachzubilden und eine ganzheitliche Prüfung einer PSA-Ausrüstung zu 
realisieren. Um eine Vielzahl unterschiedlicher Prüfbedingungen zu vermeiden, wurde die 
660 V Spannungsebene als Bezugsgröße festgesetzt. Die Leerlaufspannung für die dreipolige 
Prüfung ist 726 V mit einem variablen prospektiven Kurzschlussstrom von 1 kA bis 50 kA 
bei Einwirkzeiten von 0,1 s bis 5 s. Ziel der Prüfungen ist es die maximalen Werte für Strom 
und Einwirkzeit zu ermitteln bis zu denen die geprüfte PSA die visuellen Bewertungskriterien 
erfüllt. Zurzeit werden typischerweise Prüfungen von einzelnen Prüflingen mittels des 
vereinfachten Aufbaus entsprechend Bild 4b durchgeführt, bei Strömen von 7, 10 oder 15 kA 
und Einwirkzeiten von 0.5 oder 1 s. 
 

a)   b)  
    
Bild 4: Prüfaufbau nach dem IPH Verfahren. 
 
In einem Schaltfeld nach Bild 4a mit den Abmessungen 2000 mm x 800 mm x 800 mm mit 
oben liegender Sammelschiene soll vor dem Gitter, an dem der zu prüfenden Stoff befestigt 
ist, oder vor der mit der zu prüfenden PSA bekleideten Puppe an der Verteilschiene an drei 
Positionen ein Lichtbogen gezündet werden. Der Abstand zwischen dem Gitter  oder der 
Oberfläche der Kleiderpuppe ist 500 mm. In der obersten Position A soll im Wesentlichen die 
Schutzfunktion des Gesichtsschutzes und der Jacke, in der mittleren Position B die Jacke und 
der Handschutz mit vorgestrecktem Arm in Arbeitshaltung und in der untersten Position C die 
Hose und Jacke getestet werden, Wichtig dabei ist, dass bei jeder Teilprüfung die vollständige 
Kombination (PSA) angezogen wird, da bekannt ist, dass das Brand- und Schutzverhalten der 
Einzelmaterialien in der Kombination teilweise anders ist, als bei der Einzelprüfung der 
Materialien. Lichtbogenemission und Wärmestrom werden bei dieser Prüfanordnung 
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ebenfalls fokussiert und entsprechen maximalen bzw. extremen Wirkungen unter den 
betreffenden Bedingungen. Die Prüfung berücksichtigt gleichfalls nicht nur die gerichtete 
Wärmewirkung, sondern auch die Wirkung heißer Metallpartikel und -spritzer. Der 
Alterungsprozess der Kleidung soll dadurch berücksichtigt werden, dass eine neue Kleidung, 
eine 5-mal und eine 25-mal industriell gewaschene Kleidung bei derselben 
Prüfparameterkombination geprüft werden. Daraus folgt, dass für ein Prüfergebnis für einen 
bestimmten Wert von Lichtbogenstrom und Lichtbogendauer wenigstens 9 Prüfungen und 
vollständige PSA-Ausrüstungen geprüft werden müssen. Zur Zeit und auch zur 
Vereinfachung der Prüfdurchführung wird für Prüfströme bis zu 15 kA ein Kasten gemäß 
Bild 4b verwendet, der jeweils in die geforderte Position gegenüber der Stoffprobe oder der 
Kleiderpuppe gestellt wird. In gewisser Weise sollen diese Prüfergebnisse somit auch auf 
Kleinverteiler und Hausanschlusskästen übertragbar sein. 
 
Als Bewertungskriterien sind nur visuelle Kriterien festgelegt. Zusätzlich wird eine weiße, 
lange Baumwollunterkleidung als Indikator für Verbrennungen angewendet. Eine 
Nachbrennzeit der Prüfobjekte ist bei der Prüfung nicht zugelassen. Eine Wärmeflussmessung 
erfolgt zurzeit nicht. 
 
3. Vergleich der Verfahren 
 
In allen vier Verfahren entspricht die Elektrodenanordnung nicht wirklich der Realität, und 
schon gar nicht der ganzen Wirklichkeit in ihrer Vielfalt von Anordnungen zwischen denen in 
der Wirklichkeit Lichtbögen auftreten können. Im Verfahren 2.1 und 2.2 entsteht der 
Lichtbogen zwischen den Enden von zwei  Elektrodenstäben, die gegenüberstehend 
angebracht sind. Im Verfahren 2.1 (wenn der ATPV bestimmet werden soll) und 2.3 sind die 
Elektroden aus Stahl, weil Stahl weniger schnell abschmilzt als Aluminium oder Kupfer. Im 
Verfahren 2.2 ist der eine Elektrodenstab aus Aluminium, der andere aus Kupfer; das schnelle 
Abschmelzen der Elektroden beeinträchtigt die Stabilität des Lichtbogens und die 
Reproduzierbarkeit bei verschiedenen Prüfschüssen.  Im Verfahren 2.4 sind die Elektroden 
aus Kupferschienen. Das metallenen Material, die Form und die Abmessungen des Kastens in 
der Verfahrenvariante 2.4.b) haben einen wesentlichen Einfluss auf die Stärke und 
Verhaltensweise des Lichtbogens. Auch ist es bei den Verfahren 2.3 und 2.4.a) oder 2.4.b) 
wichtig, dass die drei Leiterelektroden konisch zueinander gerichtet sind; bei paralleler, d. h. 
der Wirklichkeit eher entsprechender Anordnung haben die Lichtbögen eher die Tendenz 
schneller von selbst zu verlöschen als über die gesamte Prüfdauer zu brennen. Bei den 
Verfahren 2.4.a) und b) stellt sich weiters die Frage, ob es sinnvoll ist, Schutzkleidung 
gegenüber diesen Elektrodenanordnung und bei Lichtbogenströmen bis zu 50 kA prüfen zu 
wollen. Wenn drei Leiter so wie in den beiden Verfahrensvarianten von 2.4 direkt auf den 
Arbeiter gerichtet sind, und noch weiters durch die Fixierung der Prüfpuppe simuliert wird, 
dass der Arbeiter aus baulichen Gründen nicht von der Druckwelle weggeschleudert werden 
kann, dann sollten Arbeiten besser nicht unter Spannung ausgeführt werden; allein schon die 
hohe Duckwelle wird höchstwahrscheinlich zu lebensgefährlichen bis tödlichen inneren 
Verletzungen führen. Es erscheint somit als nicht sinnvoll, generell Schutzkleidung auf ihr 
Verhalten bei extremen Prüfbedingungen zu untersuchen, oberhalb der Werte, bei denen man 
in der Wirklichkeit nicht mehr unter Spannung arbeiten soll. Vielmehr müssen die 
technischen und organisatorischen Möglichkeiten soweit ausgeschöpft werden, dass die 
persönliche Schutzausrüstung nur noch gegen ein auf minimal begrenztes Risiko schützen 
muss. 
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In der nachfolgenden Tabelle 1 sind für die vier Prüfverfahren die Prüfparameter des Aufbaus 
sowie Anforderungen für die Stoff- und Kleidungsprüfung vergleichend dargestellt. 
 
 „Offener Lichtbogentest“ “Boxtest” RWE Eurotest IPH 
Prüfverfahren VDE 0682-306-1-1 VDE 0682-306-1-2 PIP001 In Vorbereitung 
Lichtbogen offen gerichtet gerichtet gerichtet 
Phasen 1phasig 1phasig 3phasig 3phasig 
Spannung zwischen 400 und 750V 400 V 400 V 726 V 
Strom 1-20 kA;  

8 kA für ATPV-Wert 
Klasse 1: 4 kA 
Klasse 2: 7 kA 

10 kA 1 kA bis 50 kA 

Cos j  keine Vorgabe keine Vorgabe keine Vorgabe 0,3 für I  < 5 kA 
0,2 für I  > 5 kA 

X/R Stoßfaktor = 2,3 empfohlen: 1 bis 5 keine Vorgabe keine Vorgabe 
Zeit 200 ms bis 2000 ms 500 ms 1000 ms (500 ms) 100 ms bis 5000 ms 
Elektroden Aluminium, Kupfer oder 

Edelstahl Rundstab 19 
mm; Edelstahl für ATPV-
Wert 

Aluminium (oben) 
Kupfer (unten) 
Rundstab, 25 mm 

Flachstahl (40x5 mm), 
konisch zulaufend 

Kupferschienen 
(60x10 mm), 
konisch zulaufend 

Elektrodenabstand zwischen 30 und 300 mm; 
300 mm für ATPV-Wert 

30 mm 5 mm an der Spitze 50 mm 

Prüflingsabstand 200 bis 600  mm; 
300 mm für ATPV-Wert 

300 mm 300 mm 500 mm 

Umgebungstemperatur bis 35 C° 15 C° bis 35 C° 15 C° bis 35 C° 10 bis 35 ° C 
Rel. Umgebungsfeuchte keine Vorgaben 25 % bis 75 % 25 % bis 75 % 25 %  bis 60 % 
Überprüfung der Kalorim. 
Daten vor Prüfung 

Ja Ja Nein Nein 

Überprüfung der el. Daten 
vor Prüfung 

Ja Ja Ja Ja 

Kalibrierung der 
Kalorimeter 

Ja Ja Nein Nein 

Stoffprüfung Ja Ja Nein Ja 
Anzahl der Prüflinge min. 20 für ATPV-Wert 4 bis 5  mindestens 9 
     
Anzahl der Schüsse mindestens 7 je Probe einmal  mindestens 9 
Vorbehandlung der Prüfl. 5 Wäschen/Reinigungen 5 Wäschen/Reinigungen  Neu/5x/25x gewaschen 
Bestimmung der 
Wärmestromdichten 
hinter dem Prüfling 

Ja Ja  Nein 

… neben dem Prüfling Ja Nein  Nein 
Bestimmung ATPV Wert Ja Nein  Nein 
Best. Lichtbogenenergie Ja Ja  Ja 
Kriterien - Nachbrennzeit < 5 s 

- kein Durchschmelzen 
- keine Löcher > 5 mm in 

der innersten Schicht 
- keine Verbrennungen 

zweiten Grades 

- Nachbrennzeit < 5 s 
- kein Durchschmelzen 
- keine Löcher > 5 mm in 

der innersten Schicht 
- keine Verbrennungen 

zweiten Grades 

 - kein Nachbrennen 
- kein Durchschmelzen 
- keine Löcher > 3 mm in 
  der innersten Schicht 
- keine Verbrennungen   
  auf Baumwollunter- 
  material 

Kleidung Ja Ja Ja Ja 
Anzahl der Prüflinge mindestens 1 bis 3 1 1 9  
Anzahl der Schüsse mindestens 1 1 1 9 
Vorbehandlung der Prüfl. 5 Wäschen/Reinigungen 5 Wäschen/Reinigungen 40 Wäschen/Reinigungen Neu, 5 und 25 Wäschen  
Bestimmung der 
Wärmestromdichten 
hinter dem Prüfling 

Ja Nein Ja Nein 

… neben dem Prüfling Ja Nein Nein Nein 
Bestimmung ATPV Wert Ja Nein Nein Nein 
Best. Lichtbogenenergie Ja Ja Ja Ja 
Kriterien - Nachbrennzeit < 5 s 

- kein Durchschmelzen 
- keine Löcher > 10 mm 

in der innersten Schicht 
- Öffnen der Verschlüsse 

möglich 
- keine Verbrennungen 

zweiten Grades 

- Nachbrennzeit < 5 s 
- kein Durchschmelzen 
- keine Löcher > 5 mm in 

der innersten Schicht 
- Öffnen der Verschlüsse 

möglich 

- Nachbrennzeit < 5 s 
- keine Löcher > 10 mm 

in der innersten Schicht 
- Öffnen der Verschlüsse 

möglich 
- keine Verbrennungen 

zweiten Grades 

- kein Nachbrennen 
- kein Durchschmelzen 
- keine Löcher > 3 mm in 
  der innersten Schicht 
- keine Verbrennungen   
  auf Baumwollunter- 
  material 

 
Tabelle 1: Gegenüberstellung der Parameter der vier verschiedenen Prüfverfahren. 
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Anhand der zusammenfassenden Tabelle wird schnell deutlich, dass keine direkt 
vergleichbare Beurteilung des eigentlichen Prüflings, der konfektionierten Kleidung möglich 
ist. Es gibt Parameter, die bei allen Verfahren gleich sind: z. B. ist der Abstand der 
Kleiderpuppe zum Lichtbogen bei den drei Verfahren 2.1, 2.2 und 2.3 mit 300 mm gleich 
definiert und die visuellen Bewertungskriterien sind bei den meisten Verfahren ähnlich. Die 
wichtige Wärmestromdichte wird aber nur bei den drei Verfahren 2.1, 2.2 und 2.3 als 
Bewertungskriterium herangezogen, nicht aber bei dem Verfahren 2.4, was verwunderlich ist, 
weil nur anhand dieses Parameters eine Aussage zu möglichen Verbrennungen getroffen 
werden kann. Eine direkte Messung der Einwirkenergie während jedes Prüfschusses erfolgt 
nur bei dem Verfahren 2.1. Bei dem Verfahren 2.2 wird die Einwirkenergie einmal bei einem 
den Prüfschüssen vorangehenden Leerschuss gemessen. Bei den dreipoligen Prüfverfahren 
wird die Energie des Lichtbogens als so wiederholbar von Prüfschuss zu Prüfschuss und die 
sich ergebende Einwirkenergie auf die Prüflinge also so gleichbleibend angesehen, dass auf 
eine direkte Messung verzichtet wird. Es geht bei den Verfahren 2.2, 2.3 und 2.4 ja auch nicht 
darum, eine mit Bezug auf die wirkliche Einwirkenergie bestimmte Grösse, d. h. den ATPV-
Wert des Stoffes oder der Kleidung zu bestimmen, sondern festzustellen, ob ein Produkt im 
Vergleich zu anderen die bestimmten Prüfbedingungen des jeweiligen Prüfaufbaus besteht 
oder nicht.  
 
Zur weitergehenden Analyse der unterschiedlichen Lichtbogenwirkungen wurden 
Hochgeschwindigkeitsaufnahmen der verschiedenen Verfahren im IPH Berlin und von 
DuPont bei CEF in Morges durchgeführt. Die Box nach DIN EN 61482-1-2, VDE 0682-306-
1-2:2007-12 und der Hausanschlusskasten nach PIP001 wurden von der RWE Eurotest dem 
IPH zur Verfügung gestellt. In Bild 5 sind exemplarische Einzelbilder der 
Hochgeschwindigkeitsaufnahmen dargestellt. Aus systematischen Gründen erfolgten die 
Aufnahmen b und c mit derselben Kameraeinstellung. 
 

a )  b)  
 

c)  d)   
 
Bild 5:  Hochgeschwindigkeitsaufnahmen der verschiedenen Prüfverfahren. (a: „Offener 

Lichtbogentest“, b: „Boxtest“, c: „RWEEurotest-Verfahren“, d: „IPH-Verfahren“) 
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Anhand der Hochgeschwindigkeitsaufnahmen wird deutlich, dass sich die verschiedenen 
Prüfverfahren unterschiedlich auf den Prüfling auswirken [10].  Bei den einphasigen 
Verfahren weist der Lichtbogen naturgemäß ein klar sichtbares mit der Frequenz 50 Hz 
pulsierendes Verhalten auf. Bei geringen Lichtbogenenergien ist auf den Aufnahmen teilweise 
ein anfängliches Erlöschen des Lichtbogens im Rhythmus der Frequenz zu vermuten, bis dass 
der innere Kern des Lichtbogens auf höchste Temperaturen aufgeheizt ist. Beim „Boxtest“ 
tritt der Lichtbogen weitestgehend frontal aus der Box aus. Es ist schwer ersichtlich, bis zu 
welchem Grade die Lichtbogenflamme auf den Prüfling auftrifft. Auch ist eine zeitlich 
abhängige Austrittslänge zu beobachten. Anders der ungerichtete Lichtbogen des „Offenen 
Lichtbogentests“: Hier rotiert der Lichtbogen stark um die verlängerte Elektrodenachse und 
trifft in der Regel mit der Lichtbogenflamme zyklisch auf die Prüflinge und freiliegenden 
Kalorimeter, je nach eingestellter Stromstärke und Lichtbogendauer, d. h. je nach 
Lichtbogenenergie weniger oder mehr. Diese freiliegenden Kalorimeter erlauben die 
thermische Einwirkenergie des Lichtbogens direkt zu messen. Bei den dreiphasigen 
Prüfungen erfolgt eine Überlagerung der Lichtbögen zwischen den drei Leitern, woraus sich 
ein relativ stabiles Erscheinungsbild des Lichtbogens ergibt. Aber auch hier beobachtet man 
eine mehr oder weniger pulsierende und zeitlich abhängige Austrittslänge der 
Lichtbogenflamme. Bedingt durch die Anordnung der Elektroden und Zuleitungen tritt der 
Lichtbogen beim IPH-Prüfverfahren frontal aus der Anordnung. Hingegen tritt der Lichtbogen 
aus dem Hausanschlusskasten nach dem RWE Eurotest-Verfahren leicht nach unten gerichtet 
aus. Zu beachten ist bei den Hochgeschwindigkeitsaufnahmen von allen Verfahren allerdings, 
dass die Auswertung der Aufnahmen durch die starke Rauchentwicklung erschwert wird. 
Generell ist weiter zu beachten, dass die Aufnahmen nicht bei gleichen Lichtbogenenergien 
aufgenommen wurden. Da sich die Auswirkungen des Lichtbogens nicht nur in der Intensität, 
sondern auch in seinem grundsätzlichem Verhalten stark unterscheiden, kann keine einfache, 
direkte Umrechnung der Ergebnisse des einen Verfahrens auf das andere Verfahren erwartet 
werden. Durch die Aufnahmen wird deutlich, dass die dreiphasigen Prüfungen, da die 
Aufnahmen bei höheren Lichtbogenenergien gemacht worden waren, somit erwartungsgemäß 
eine deutlich höhere Beanspruchung für die Prüfobjekte darstellten, da hier die Prüflinge 
vermehrt dem Plasma-Kern des Lichtbogens ausgesetzt waren. Die Aufnahmen zeigen auch, 
dass die verschiedenen Verfahren verschiedene Richtwirkungen aufweisen. Die in Bild 6 
dargestellten Aufnahmen eines Gesichtschutzes, geprüft nach dem RWE Eurotest sowie dem 
IPH Prüfverfahren Position A, zeigen eindrucksvoll die verschiedenen Richtwirkungen der 
beiden Lichtbögen. In beiden Fällen erfolgte die Prüfung mit 10 kA für 1s, und der Prüfling 
befand sich in 300 mm Abstand zum Lichtbogen. Leider lagen keine Aufnahmen von einem 
offenen Lichtbogentest bei gleich hoher Einwirkenergie auf den Prüfling vor. 
 

a)   b)  
 
Bild 6: Gesichtsschutzschirm, der zwei verschiedenen Prüfverfahren mit 10 kA, 1 s und 

300mm Abstand zum Lichtbogen unterzogen wurde (links IPH Berlin, Position A, 
rechts RWE Eurotest). 
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Es fällt auf, dass der frontal wirkende Lichtbogen beim IPH-Prüfverfahren Position A sich 
deutlich mehr auf den oberen Kopfbereich auswirkt. Beim leicht nach unten gerichteten 
Lichtbogen des RWE Eurotest Verfahrens sind die Auswirkungen auf den oberen 
Kopfbereich nahezu vernachlässigbar. Hingegen erscheint die thermische Beanspruchung des 
Visiers deutlich höher, was sich durch einen erhöhten Wärmeeintrag mit anschließender 
Verformung des Visiers äußert. Ein gleiches Ergebnis ist mit dem IPH-Prüfverfahren 
Position B zu erwarten. Es wäre interessant zu sehen, welche Einwirkungen ein offener 
Lichtbogentest bei gleich hoher Einwirkenergie auf den Gesichtschutzschirm bei den 
Positionen A und B entsprechenden Prüfanordnungen gezeigt hätte. Man stelle sich nun vor, 
ein nach einem Verfahren geprüfter und für sicher befundener Helm und Gesichtsschutz 
würden in einer weiteren Prüfung nach einem anderen Verfahren zusammen mit einer 
Schutzkleidung geprüft. Aufgrund der verschiedenen Wirkmechanismen käme es bei dieser 
Prüfung zu einem „Ausfall“ des Helmes oder des Gesichtsschutzes oder gar zu einem 
Versagen der Kleidung durch Nachbrennen, verursacht durch tropfende Teile des Visiers. 
Sicherlich hätte der Anwender Verständnisprobleme mit seinem durchgefallenen 
Gesichtsschutz.  
 
4. Zusammenfassung und Hinweise für we itergehende Prüfungen 
 
Jedes Verfahren für sich hat seine eigene Berechtigung und Historie, aus der der 
entsprechende Prüfaufbau heraus entwickelt worden ist. Mit dem Prüfverfahren der RWE 
Eurotest werden beispielsweise Lichtbögen bei Arbeiten an Hausanschlusskästen und mit dem 
IPH-Prüfverfahren Lichtbögen an NS-Schaltanlagen bedingt nachgebildet. Auf Grund der 
verschiedenen Lichtbogenexpositionen kann dabei nicht von einer Umrechenbarkeit der 
Ergebnisse von einem Verfahren auf das andere ausgegangen werden. Der Lichtbogen des 
IPH-Prüfverfahren wirkt frontal und bei dem Eurotest-Verfahren leicht nach unten auf den 
Prüfling. Der Lichtbogen des „Offenen Lichtbogentests“ rotiert. Bei dem Boxtest ist der 
Lichtbogen zwar frontal auf den Prüfling gerichtet, insgesamt aber sehr instabil. Der „Offene 
Lichtbogentest“ erlaubt als einziger die Materialeigenschaft des ATPV-Wertes zu bestimmen; 
die drei anderen Verfahren prüfen, ob ein Stoff oder eine Kleidung eine 
Störlichtbogenprüfung bei den jeweils speziellen Bedingungen einer simulierten realen 
Anlagenkonfiguration besteht oder nicht. 
 
Sicherlich können alle Prüffelder die verschiedenen Parameter wie z. B. Abstand, 
Stromstärke, etc. von ihren technischen Voraussetzungen her in weiten Grenzen variieren. Es 
sollte im Hinblick auf eine eindeutige Aussage der jeweiligen Prüfung jedoch darauf geachtet 
werden, die Prüfverfahren nur mit ihren in der Norm oder Prüfanweisung fixierten Parametern 
anzuwenden und keine Durchmischungen und möglichst wenig Parametervariationen zu 
verwenden. Variationen der Prüfverfahren ohne detaillierte Prüfanweisung sind dabei zu 
vermeiden. Sollte doch abweichend zu den Prüfvorschriften geprüft werden, sind die 
Abweichungen explizit anzugeben. Allein die Variation eines einzigen Parameters kann bei 
Störlichtbogenprüfungen zu gravierend anderen Ergebnissen führen, was im Zusammenhang 
mit einer unzureichenden Dokumentation die Prüfung für den Kunden und Anwender 
diskutabel oder sogar unbrauchbar machen kann. Es ist auf eine exakte Dokumentation der 
Ergebnisse zu achten. So sollten die Parameter der verschiedenen Verfahren nicht gemischt 
werden. Es macht keinen Sinn, die 7 kA des Box Testes beispielsweise beim IPH Verfahren 
einzusetzen und die Prüfung dann als „in Anlehnung an DIN EN 61482-1-2“ zu bezeichnen 
oder aufzufassen, oder eine zusammengewürfelte Prüfung aus den verschiedenen Verfahren 
als „Störlichtbogenprüfung“ zu betiteln. Gerade hier ist noch einiges an Aufklärungsarbeit zu 
leisten und insbesondere auf eine sachlich richtige und exakte Beschreibung des eingesetzten 
Verfahrens zu achten. 
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In den Boxtest nach DIN EN 61482-1-2 mit Kleidung und in das IPH-Prüfverfahren ist auf 
jeden Fall eine kalorimetrische Messung mit aufzunehmen. Langjährige Erfahrungen der 
RWE Eurotest und von DuPont belegen, dass Stoffe und konfektionierte Kleidung, die rein 
visuelle Prüfung bestehen, sehr wohl bei der Bewertung hinsichtlich Verbrennungen zweiten 
Grades nach Stoll-Chianta durchfallen können. Eine scheinbar sichere Kleidung könnte im 
Falle eines Störlichtbogens nicht ausreichen, Verbrennungen zweiten Grades zu verhindern. 
Dieses muss unter allen Umständen vermieden werden.  
 
Anhand des aufgeführten Beispiels des mit zwei Verfahren geprüften Gesichtsschutzes wird 
deutlich, dass es durchaus Sinn macht, für die Einzelausrüstungen, wie z. B. Gesichtsschutz 
oder Kleidung, jeweils einen getrennten Prüfaufbau zu verwenden. Durch das Weglassen der 
Kleidung kann der Gesichtsschutz unter Berücksichtigung des Einflusses des Oberkörpers 
oder die Kleidung durch Verzicht auf den Gesichtsschutz einzeln geprüft werden. 
Zusammengenommen muss dann eine ganzheitliche Prüfung durchgeführt werden, ohne dass 
die Einzelkomponenten eine veränderte Einzelbelastung erfahren. Einzig die gegenseitige 
Beeinflussung wird bewertet. Bei den derzeit an verschiedenen Stellen durchgeführten 
Untersuchungen zur Definition von Prüfverfahren für Gesichtsschutz sollte bei den 
Kopfnachbildungen auf bestehende Prüfanordnungen z. B. ASTM F2178-02 [6] 
zurückgegriffen werden. Positionierungen der Kalorimeter innerhalb des Kopfes und vom 
Kopf zum Lichtbogen können ohne Weiteres übernommen werden. Auch die dort 
vorgegebene Nachbildung eines Oberkörpers sollte unbedingt übernommen werden, was 
bereits in [11] empfohlen wurde und wie es zurzeit beim ArcManÔ  realisiert ist. Aufgrund 
neuerer Erkenntnisse muss noch geprüft werden, ob bei den verschiedenen Prüfverfahren 
nicht ein überproportionaler Einfluss des Strahlungsspektrums der verschiedenen Lichtbögen 
vorliegt, oder ob sich die Spektren hingegen nur in ihrer Amplitude unterscheiden. 
 
Bei den Kalorimetern ist derzeit auf die dem Stoll-Chianta Verfahren zugeordneten 
Kalorimeter zurückzugreifen. Anderer Typen/Größen von Kalorimetern sind sicherlich gerade 
bei den Handschuhversuchen verführerisch. Aktuelle Untersuchungen der RWE Eurotest 
belegen jedoch, dass zu kleine Kalorimeter verschiedene Wärmestromdichten im Vergleich zu 
den normativen Kalorimetern liefern können. Weiter ergeben sich erhebliche Probleme bei 
der praktischen Prüfung von Handschuhen: Zwangsweise vorhandene Lufteinschlüsse 
zwischen den Handschuhen und Modellhänden mit Kalorimetern erlauben keine 
reproduzierbaren Messungen. Praktischerweise sollten kalorimetrische Messungen nur an eng 
anliegenden Handschuhmaterialien ausgeführt werden. Zwar sollte der gesamte Handschuh 
einem Störlichtbogen ausgesetzt werden, allerdings nur mit anschließender visueller 
Bewertung. Zur Verringerung des Aufwandes könnte jedoch beides innerhalb einer 
Störlichtbogenprüfung erfolgen. Abstände und Prüfaufbauten müssen noch definiert werden, 
wobei auch hier bereits bestehende Prüfverfahren mit einbezogen werden sollten.  
 
Nur durch eine Vereinheitlichung, die Übernahme bestehender Ansätze und die Reduzierung 
der Vielfalt kann hier Zeit- und Kostenoptimierung bei der Prüfung sowie eine Erhöhung der 
Akzeptanz beim Anwender erreicht werden. Dabei muss das Ziel aller Bemühungen sein, den 
Herstellern und Anwendern aussagekräftige Prüfverfahren an die Hand zu geben, die in den 
verschiedenen Prüflaboratorien zu vergleichbaren und reproduzierbaren Ergebnissen im 
Rahmen einer zeit- und kostenoptimierten Prüfung durchgeführt werden können. Diese 
Verfahren müssen dem Anwender der PSA einen klaren Bezug zur realen 
Anlagekonfiguration gewährleisten; entweder über den Weg der Simulation realer 
Bedingungen, oder mittels der Bestimmung des ATPV-Wertes und auf dieser 
Materialeigenschaft beruhenden, gesicherten Berechnungsverfahren zur 
Gefährdungsabschätzung. 



Borneburg, D., Walter, H., „Betrachtungen zu Prüfverfahren…“ , The 9th International Conference on Life Maintenance, Torun, Poland, 2008 

Lite ratur:  
[1] „Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 

der Beschäft igten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG)“, Arbeitsschutzgesetz vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246), 
zuletzt geändert durch Artikel 227 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) 

[2] DIN IEC 61482-1-1, Entwurf VDE 0682-306-1-1:2006-06 
[3] DIN EN 61482-1-2, VDE 0682-306-1-2:2007-12 
[4] PIP001, RWE Eurotest GmbH 
[5] Vogler, J., „Personengefährdung durch NS-Lichtbögen“, Elektropraktiker, Berlin 57 (2003), Seite 954..957 
[6] „Standard Test Method for Determining The Arc Rating Of Face Protective Products“, ASTM F2178-02 
[7] IEC 61482-2/CDV 
[8] IEEE 1584 
[9] Schau, H., Borneburg, D., „Studies of different methods for testing of clothing for protection against the thermal hazards of an 

electric arc“, The 7th International Conference on Life Maintenance, Bucharest, Romania, 2004, Seite 325…331 
[10] Vogler, J., „Gefährdungsanalyse beim Restrisiko Störlichtbogen – Was sagen die Normentwürfe VDE 0682-306-1-1 und VDE 

0682-306-1-2 zur Auswahl der PSA?A“, ETG-Fachbericht Band 106, Arbeiten unter Spannung, 2007, Seite 97..108 
[11] Borneburg, D., Hoffmann, R., „Studies of face protection against the thermal hazards of an electric arc in the three phase service 

box test by RWE Eurotest“ , The 8th International Conference on Life Maintenance, Prague, Czech Republic, 2006 


